
 

 

Erklärung der Republik Österreich 
 

(Übersetzung) 
 
 
Die Republik Österreich und die Ukraine sind Vertragsparteien des Europäischen 
Abkommens über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten 
des Europarates vom 13. Dezember 1957. Auf Grundlage des Art. 7 dieses 
Abkommens hat die Republik Österreich beschlossen, mit sofortiger Wirkung die 
Anwendung dieses Abkommens im Verhältnis zur Ukraine auszusetzen. Dieser 
Schritt ist aus Gründen des ordre public erforderlich. Die Anwendung des 
Abkommens im Verhältnis zur Ukraine ist unvereinbar mit der Verordnung (EG) Nr. 
539/2001 des Rates vom 15. März 2001, die in ihrem Anhang I festlegt, dass die 
Ukraine einer derjenigen Staaten ist, deren Staatsangehörige beim Überschreiten 
der Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Visapflicht unterliegen. 
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